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82 Gesundheitsrecht

82/03 Ärzte, sonstiges Sanitätspersonal

Norm

B-VG Art144 Abs1 / Legitimation

ÄrzteG 1998

Leitsatz

Zurückweisung der Beschwerde eines Arztes gegen ein demBerufungsbegehren voll Rechnung tragendes Erkenntnis

desDisziplinarsenates der Österreichischen Ärztekammer mangels Beschwer;auch keine Rechtsverletzungsmöglichkeit

durch eine Bindung an dieErkenntnisbegründung angesichts der Verpflichtung der ersten Instanzzur Wiederholung des

Verfahrens zur Gänze
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